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Umverlegung Gewässer 27/3 im Bereich Ladenzeile Bentwisch 
Fachliche Notwendigkeit und Möglichkeit von Fördermitteln 
 
 

Sehr geehrter Herr Krüger, 
 
im Zusammenhang mit der Umverlegung des verrohrten Gewässers 27-3 im Bereich des 
Bahnhofes/der Ladenzeile baten Sie um Stellungnahme des WBV für die Haushaltsplanung 
2021. 
 
Zur fachlichen Notwendigkeit: 
 
Mit der Erschließung des B-Gebietes Nr. 21 kommt es nicht nur zu einer weiteren hydraulischen 
Belastung des Gewässers 27/3, sondern der Schutzstatus des potentiell gefährdeten Gebietes 
hat sich deutlich erhöht (ursprünglich nur Acker/Grünland, künftig hochwertig bebaute Fläche). 
Es wurde daher bereits 2018 eine hydraulische Untersuchung in Auftrag gegeben, um 
verschiedene Szenarien zu betrachten, die der Entlastung dienen. Der sogenannte 3. 
Bauabschnitt der Umverlegung des Gewässer 27/3 ist zwingend und dringend erforderlich, um 
den geordneten Abfluss aus der neu erschlossenen Fläche abzusichern. Der Ausbau wäre aus 
fachlicher Sicht bereits im Zusammenhang mit der B-Planerschließung erforderlich gewesen 
und duldet keinen weiteren Aufschub! 

Zur potentieller Förderung 

Bereits im Zusammenhang mit dem 1. Bauabschnitt der Umverlegung des Gewässers wurde 
ein Antrag auf Fördermittel negativ beschieden. (siehe Anlage 1) Die Begründung lautete, dass 
eine Förderung zum Schutz neuer oder geplanter Siedlungsgebiete nicht förderfähig ist. Diese 
Situation war dieselbe wie jetzt beim 3. Bauabschnitt, so dass nach jetziger Fördermittelrichtlinie 
(WasserFöRL) keine Gelder zu erwarten sind. Ob dieser Passus in der kommenden 
Förderperiode geändert wird, ist unklar.  

Gemeinde Bentwisch 
Der Bürgermeister 
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Weiterhin sind die vorhandenen Mittel für Hochwasserschutzvorhaben in der jetzigen 
Fördermittelperiode vollständig verplant (siehe Anlage 2) 

Dem WBV sind keine anderen Fördermittelprogramme bekannt, die den Ausbau von 
Gewässern im Zusammenhang mit der Planung von B-Gebieten fördern. 

Der WBV empfiehlt vor diesem Hintergrund dringend die zügige weitere Planung und 
Umsetzung des Vorhabens! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Heike Just 
Geschäftsführerin 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Ablehnung Antrag zum vorzeitigen Vorhabensbeginn vom 25.01.2018 
Mail vom Ministerium vom 4.9.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Anlage 1 
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Anlage 2 
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